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Frau Stadträtin 
Grit Fischer 
 

 

 

 

 

 

 

Oberbürgermeisterin 
 

 

 

Es schreibt Ihnen: Dr. Pia Findeiß 

Sitz: Hauptmarkt 1 

Telefon: 0375 831800 

Telefax: 0375 831818 

Email: buerodesob@zwickau.de* 

 

Ihre Nachricht vom :  

Geschäftszeichen: AF/092/2020 

(bitte bei Antwort angeben) 

 

 

 

 
Zwickau, 24.06.2020 

 

Die Straßenbahnlinie 4 kreuzt die Robert-Koch-Straße. Die Schienen liegen dabei nahe der 

Ausfahrt der Robert-Koch-Straße (stadtauswärts). Die privaten Grundstückseinfriedungen 

und die gebogene Trassierung der Straßenbahnschienen bedingen eine schlechte 

Einsehbarkeit der Verkehrssituation, so dass es bereits mehrfach zu kritischen Situationen 

gekommen ist. Das Anbringen eines Verkehrsspiegels würde den Fahrzeugführern das 

Hineintasten in den Kreuzungsbereich erheblich erleichtern und zu einer höheren 

Verkehrssicherheit führen. Zudem würde auch querender Radverkehr schneller gesehen 

werden. 

 

Ist eine Verbesserung der Situation durch Anbringen eines Verkehrsspiegels im 

öffentlichen Verkehrsraum hier möglich und bis wann wäre dies umsetzbar? 

 

Sehr geehrte Frau Stadträtin Fischer, 

 

Ihre Anfrage wurde zum Anlass genommen, die Situation nochmals vor Ort und durch die 

Arbeitsgruppe Verkehrsorganisation (AGVO) zu prüfen. 

 

Der AGVO setzt sich zusammen aus Vertretern der Straßenverkehrsbehörde des 

Ordnungsamtes, der Polizeidirektion Zwickau, der Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau 

GmbH (SVZ) und des Tiefbauamtes. 

 

Die Recherche der Polizei hat ergeben, dass keine Unfälle an besagter Stelle bekannt sind. 

Durch die SVZ sind die Straßenbahnführer angehalten, in diesem Bereich max. 30 km/h 

bzw. auf Sicht zu fahren.  

 

In der nächsten AGVO wird das Thema erneut besprochen. 

 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Pia Findeiß 
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